
Wiederherstellungsskizze nach Aufgrabung in der Gemeinde Berg 
 
 
 
 
Gemeinde Berg 
Bauamt IV 
Herrn Born 
Ratsgasse 1 
82335 Berg 
 
 
 
 
 
Sparte:  Gas  Telekommunikation  Wasser  Strom 
 

  Abwasser / Kanal  sonstige: __________________________ 
 

Ort der Aufgrabung: ______________________________________________________ 
 (Bezeichnung wie in verkehrsrechtlicher Anordnung angegeben) 

 
 

Anschrift Spartenträger: 
 
Firmenname:   Name Bauleiter / AG:  
     

Telefonnummer:     
     

Straße und Hs. Nr.   PLZ und Ort:  

 
 

Anschrift ausführende Baufirma: 
 
Firmenname:   Name Bauleiter / AG:  
     

Telefonnummer:     
     

Straße und Hs. Nr.   PLZ und Ort:  

 
 

Ausgebaute Schichten:   Eingebaute Schichten:  
(Schichtdicke in cm und Material)   (Schichtdicke in cm und Material)  
     

     

     
     

     
     

     
     

 



Wiederherstellungsskizze nach Aufgrabung in der Gemeinde Berg 
 
 
Das Nachschneiden der Asphaltschnittkanten erfolgte in Absprache mit Hr. _______________ 

von der Gemeinde Berg.  Ja  Nein 

Abnahme durch die Gemeinde Berg (Hr. _______________ ) erfolgt:  Ja  Nein 

 erfolgt am: _______________ 

Protokolle der Verdichtungsprüfung müssen diesem Formblatt beigelegt werden. 
 
 
 

Wiederherstellungsskizze in Bezug auf Gebäude oder Grenzmakierungen 
(Bitte legen Sie die Wiederherstellungsskizze diesem Schreiben bei) 

 
 
 
 
 
 
   

Datum und Unterschrift (Bauleiter Baufirma) Eingangsdatum und Unterschrift Gem. Berg 

 
 

 

Erläuterungen 
 

Das zweiseitige Formblatt ist nach jeder Aufgrabung im öffentlichen Verkehrsraum auf Straßen 
oder Grundstücken die sich im Eigentum der Gemeinde Berg befinden anzufertigen und der 
Gemeinde schnellst möglich zu übergeben. 
Es wird den Bauunternehmen empfohlen die Wiederherstellungsskizze spätestens 4 Wochen 
nach Beendigung der Baumaßnahme an die Gemeinde zu schicken. 
Die Gemeinde wird die wiederhergestellte Verkehrsfläche erst mit Eingang der 
Wiederherstellungsskizze in den Bauunterhalt übernehmen. 
 

Erst mit dem Eingangsstempel bei der Gemeinde Berg beginnt die 
Gewährleistungsfrist! 

 
Ansprechpartner der Gemeinde Berg sind: 
 
Hr. Born 08151/953 295  0160/5310844 
Hr. Rath 08151/508 19  0174/3060827 
Hr. Oberrieder  08151/953 295  0160/5310845 
 
Das bearbeitbare Formblatt sowie ein ausgefülltes Muster können auf der Homepage der 
Gemeinde Berg (www.gemeinde-berg.de) unter der Rubrik „Online Dienste“ herunter geladen 
werden. 


